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Mein-Trinckhens enthalten, damit Ihr Gnaden etc.

nit Vrsach haben, gegen den Veberkrekkern- mit be-

vrlaubung oder in ander weg zu verfahren: Es wollen

auch Ihro Gnaden etc. dero Marktrichter hiemit Ernst¬
lich anbefohlen haben, daß sie dem schulmaister in ein-

bringung seines gebüehrenden Schullohns, aller billich-
keit nach, an die Hand stehen, vnd die Ienige so sich das¬

selbe, wie oben gemelt, zu geben waigern wurden, mit
Gewalt darzue Verschaffen, im widrigen solle dem

Schulmaister, sowoll wider den Richter, alß Verwai-
gerer, sich bey H. ?. Kinderlehrer, Herrn ?. Prior,
oder auch bey Ihro Zochwürden vnd Gnaden etc. selbst

zu beklagen erlaubt sein, bey welchem auch der Markk-
rlchker sein klag fürbringen soll, wann ein schulmaister

seinem Ambk, der Gebühr nach nit genueg thuen wurde.

Deß zu mehrer Bekräftigung, Haben Ihro Hoch¬

würden und Gnaden etc. Ihr aigenes Secrek Insigl
hierunter zu kruckhen anbefohlen. Geben den 8, Mo-
naks-tag Iannuary des ain Tausend Eiben Hundert

zway vnd dreysigisten Jahrs.
Alexander Abbk. (Siegel.)
Für die Sudekenländer wurden die Trientiner Be-

schlüsse in der Synode von Prag 1605 unter dem Erz¬

bischof Zbinko Berka de Duba in nachfolgender

Weise für die Entwicklung des Schulwesens zurechtgelegt:

Da die Gläubigen zum ewigen Leben geboren

sind, wurde mit Eifer Vorsorge getroffen, daß sie von

Jugend an in den Grundsätzen und Einrichtungen der

christlichen Religion unterwiesen werden; deshalb wird

. ... den Konzils-Vorschriften gemäß angeordnet,

daß wenigstens an Sonn- und Feiertagen die Grund¬

wahrheiten des christlichen Glaubens in jeder Kirche

den Gläubigen vermittelt würden.
Am dieses heilsame Merk kräftigst zu fördern, hak

Papst Pius V. jenen Gläubigen einen 40 tägigen Ab-
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